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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwer-deführenden haben
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die
Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter
Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in
absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund
bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind,
respektive zugefügt zu werden drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht
vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus
dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides
noch aktuell sein. Die Furcht vor künftiger Verfolgung umfasst allgemein einerseits ein auf
tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element sowie andererseits die
persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element. Begründete
Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - d.h. von Dritten
nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element)
vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von
Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; BVGE 2011/50 E. 3.1.1; BVGE
2011/51 E. 6; BVGE 2008/4 E. 5.2, je m.w.H.).

E. 4.3
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Das SEM führte zur Begründung seiner Verfügung aus, die Beschwerdeführenden hätten
keine asylbeachtlich relevante Verfolgung geltend machen können. Die im Rahmen von
Krieg erlittenen Benachteiligungen wie Strassenkontrollen und Hausdurchsuchungen seien
nicht asylrelevant und die Diskriminierungen, denen sie als Palästinenser in Syrien
ausgesetzt gewesen seien, seien nicht von der Art, dass sie zum Verlassen Syriens
gezwungen gewesen wären und somit ebenfalls nicht asylrelevant.

E. 5.2
In der Beschwerde wurde demgegenüber ausgeführt, die Bürgerkriegslage in Syrien habe
sich für die Beschwerdeführenden zugespitzt. In der Wohngegend der
Beschwerdeführenden hätten sich zentrale Kriegshandlungen abgespielt. Als
palästinensische Flüchtlinge seien sie wegen ihrer palästinensischen Herkunft aus ihrem
Haus vertrieben worden und gezwungen gewesen, in weniger sichere Gegenden zu ziehen
und schliesslich zu fliehen. Der Druck gegenüber den palästinensischen Flüchtlingen habe



seit 2011 immer mehr zugenommen. Auch hätten sie unter Generalverdacht gestanden und
seien diskriminiert und unterdrückt worden. So seien sie von Grenzsoldaten schikaniert und
ihr Haus sei regelmässig durchsucht worden. Die Lage gegenüber den palästinensischen
Flüchtlingen habe sich mit der verschärften Kriegssituation immer mehr verschlechtert bis
hin zu systematischer Vertreibung und Unterdrückung. Der Einkommenserwerb und die
Inanspruchnahme eines festen Wohnsitzes seien ihnen faktisch verunmöglicht worden. Da
sie generell als Gefahr gesehen worden seien, sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis
ihnen etwas zugestossen wäre. Zudem habe sich die Situation in Syrien seit ihrer Flucht
dramatisch verschlechtert. Die Erkrankung der jüngsten Tochter sei ein Beleg für die
schwere Situation in Syrien.

E. 6.1
Vorab ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht in
BVGE 2008/34 in Bezug auf von der UNRWA als palästinensische Flüchtlinge registrierte
Asylsuchende festhielt, die Ausschlussklausel von Art. 1 D Abs. 1 des Abkommens vom
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sei nicht so zu
verstehen, dass die unter das Mandat der UNRWA fallenden palästinensischen Personen
generell vom Anwendungsbereich der FK und damit von der allfälligen Anerkennung als
Flüchtling auszuschliessen wären. Die UNRWA vermöge keinen Schutz vor Verfolgung zu
gewähren oder zu vermitteln, der sich mit dem von UNHCR vermittelten dauerhaften
Schutz vor Verfolgung vergleichen liesse. Somit sei auch bei palästinensischen
Asylsuchenden, die unter das UNRWA-Mandat fallen, sich aber ausserhalb des
UNRWA-Gebiets befinden würden, stets individuell zu prüfen, ob sie aufgrund ihrer
Vorbringen die Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfüllen
(so auch in den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts D-3550/2015 vom 13. April 2017
E. 5 und D-737/2016 vom 7. Februar 2017 E. 6).

E. 6.2
Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach Durchsicht der Akten zum Schluss, dass das
SEM in der angefochtenen Verfügung zu Recht befunden hat, die den
Beschwerdeführenden aus der Bürgerkriegssituation entstandenen Nachteile wie die
Luftangriffe (beispielsweise im Wohnquartier), die Strassenkontrollen und
Hausdurchsuchungen, seien mangels Zielgerichtetheit praxisgemäss asylrechtlich nicht
relevant. Die von den Beschwerdeführenden geschilderten Handlungen zielten
offensichtlich nicht auf sie persönlich ab, sondern sie waren davon wie die anderen zufällig
anwesenden Personen betroffen. Die geschilderten Nachteile sind demnach als Folgen der
allgemeinen Gewalt- und Bürgerkriegssituation in Syrien zu qualifizieren, die zur
Feststellung der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs und der Anordnung der
vorläufigen Aufnahme geführt hat. Die geschilderten Diskriminierungen aufgrund ihres
Status als palästinensische Flüchtlinge (Beschwerdeführer sowie die Kinder) vermögen
sodann die Schwelle der Asylbeachtlichkeit mangels genügender Intensität nicht zu
erreichen. Ebenso wenig ist aus diesem Grund sowohl für den Ausreisezeitpunkt als auch
aus heutiger Sicht eine begründete Furcht vor zukünftiger, asylrelevanter Verfolgung zu
bejahen. Ein ethnisch oder religiös motiviertes Verfolgungsmuster gegenüber den
Palästinensern, welches die praxisgemässen Anforderungen an eine Kollektivverfolgung
nach BVGE 2011/16 (gezielte und intensive gegen das Kollektiv gerichtete
Verfolgungsmassnahmen, die eine genügende Dichte aufweisen und über das hinausgehen,
was andere Teile der Bevölkerung hinzunehmen haben) erfüllen würde, hat das



Bundesverwaltungsgericht bislang nicht festgestellt (vgl. etwa Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts E-856/2015 vom 17. Oktober 2017 E. 6.3.4). Ebenso wenig
sind die von der Beschwerdeführerin am Rande angemerkten Nachteile als Kurdin in Syrien
mangels entsprechender Intensität von Asylrelevanz.

E. 6.3
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführenden keine Gründe im Sinne
von Art. 3 AsylG nachweisen oder glaubhaft machen konnten. Das SEM hat das Bestehen
einer Verfolgungssituation der Beschwerdeführenden, deren Flüchtlingseigenschaft und den
Anspruch auf Gewährung des Asyls zu Recht verneint. Es erübrigt sich, auf die weiteren
Inhalte der Beschwerde, die dort erwähnten Berichte und die vorgelegten Beweismittel
weiter einzugehen, da sie am Ergebnis nichts zu ändern vermögen.

E. 7.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 7.2
Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E.
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 8
Im Sinne einer Klarstellung ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen
nicht der Schluss ergibt, die Beschwerdeführenden seien zum heutigen Zeitpunkt angesichts
der Entwicklung in Syrien in ihrem Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat nicht
gefährdet. Indessen ist eine solche Gefährdungslage ausschliesslich unter dem Aspekt von
Art. 83 Abs. 4 AuG einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen
wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet
sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Syrien im Sinne von
Art. 83 Abs. 4 AuG wurde durch das SEM mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme
der Beschwerdeführenden wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung
getragen, so dass sich Ausführungen zur Frage der Zulässigkeit sowie der Möglichkeit des
Wegweisungsvollzuges erübrigen (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4 S. 748).

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerde-führenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der am 17. Oktober 2015 in dieser



Höhe geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
(Dispositiv nächste Seite)
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